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Allgemeinverfügung zur Umsetzung der Bekanntmachung des Bundesministeriums für 

Gesundheit (BMG) nach§ 79 Abs. 5 Arzneimittelgesetz (AMG) vom 19.04.2023 (BAnz AT 

25.04.2023 B4) bezüglich des Versorgungsmangels der Bevölkerung mit antibiotikahal

tigen Säften für Kinder 

Die folgende Allgemeinverfügung ergeht auf Grundlage von § 79 Abs. 5 des Arzneimittelge
setzes (AMG) vom 12. Dezember 2005 (BGBI. 1 S. 3394) in der z. Z. geltenden Fassung i. V. 
m. § 1 Abs. 2 Nr. 3a der Verordnung über die Zuständigkeiten im Humanarzneimittel-, Medi
zinprodukte- und Apothekenwesen sowie auf dem Gebiet des Schutzes vor nichtionisierender
Strahlung bei der Anwendung am Menschen vom 25. Januar 2022 (GV. NRW. S. 100) in der
z. Z. geltenden Fassung sowie der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit
(BMG) vom 19. April 2023 (BAnz AT 25.04.2023 84).

Allgemeinverfügung 

Regelungen 

Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten für öffentliche Apotheken, die ihren Sitz im 
Gebiet der kreisfreien Stadt Bochum haben. 

1. Gestattung

Den öffentlichen Apotheken im Gebiet der kreisfreien Stadt Bochum wird in Bezug auf in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht zugelassene antibiotikahaltige Säfte für Kinder folgende 
Abweichung von § 73 Abs. 3 Nr. 1 AMG gestattet: 

• Die Bestellung der betreffenden Arzneimittel durch die Apotheken kann erfolgen, ohne
dass der jeweiligen Apotheke zu diesem Zeitpunkt eine Bestellung einer einzelnen Per
son und eine Verschreibung für das betreffende Arzneimittel vorliegen.

• Eine Bevorratung der betreffenden Arzneimittel kann in angemessenem Umfang bis zu
einem 4-Wochenvorrat, zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung der
Kunden der Apotheke, erfolgen.

• Diese Ausnahme gilt nur für Arzneimittel, die aus Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum bezogen werden.

Die weiteren Vorgaben des § 73 Abs. 3 AMG bleiben unberührt. 

Die nach § 18 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) in jedem Fall der Verbringung aufzu
zeichnenden Angaben sind durch die Apotheke vorzuhalten und auf Verlangen der zuständi
gen Aufsichtsbehörde unverzüglich bereitzustellen. 






